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§ 335 GewO 1994
 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2025

Ist in Verfahren betre/end Betriebsanlagen in erster Instanz die örtliche Zuständigkeit mehrerer

Bezirksverwaltungsbehörden gegeben (§ 333), ist diejenige Bezirksverwaltungsbehörde örtlich zuständig, in deren

Bereich sich der größte Teil der Grund9äche der Betriebsanlage be:ndet. Die übrigen betro/enen

Bezirksverwaltungsbehörden sind zu hören.
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